
HOAI 2009 (Auszüge) 

 
Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen 
(Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI) in der Fassung 
vom 30.04.2009, der der Bundesrat am 12.06.2009 zugestimmt hat.  

 

Teil 1 Allgemeine Vorschriften  

§ 1 Anwendungsbereich  

Diese Verordnung regelt die Berechnung der Entgelte für die Leistungen der Architekten und 
Architektinnen und der Ingenieure und Ingenieurinnen (Auftragnehmer oder 
Auftragnehmerinnen) mit Sitz im Inland, soweit die Leistungen durch diese Verordnung 
erfasst und vom Inland aus erbracht werden.  

§ 2 Begriffsbestimmungen  

Für diese Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:  

1. „Objekte“ sind Gebäude, raumbildende Ausbauten, Freianlagen, Ingenieurbauwerke, 
Verkehrsanlagen, Tragwerke und Anlagen der Technischen Ausrüstung;  

2. „Gebäude“ sind selbstständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen 
betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren 
oder Sachen zu dienen;  

3. „Neubauten und Neuanlagen“ sind Objekte, die neu errichtet oder neu hergestellt werden;  

4. „Wiederaufbauten“ sind vormals zerstörte Objekte, die auf vorhandenen Bau- oder 
Anlageteilen wiederhergestellt werden; sie gelten als Neubauten, sofern eine neue Planung 
erforderlich ist;  

5. „Erweiterungsbauten“ sind Ergänzungen eines vorhandenen Objekts;  

6. „Umbauten“ sind Umgestaltungen eines vorhandenen Objekts mit Eingriffen in 
Konstruktion oder Bestand;  

7. „Modernisierungen“ sind bauliche Maßnahmen zur nachhaltigen Erhöhung des 
Gebrauchswertes eines Objekts, soweit sie nicht unter die Nummern 5, 6 oder Nummer 9 
fallen;  

8. „raumbildende Ausbauten“ sind die innere Gestaltung oder Erstellung von Innenräumen 
ohne wesentliche Eingriffe in Bestand oder Konstruktion; sie können im Zusammenhang mit 
Leistungen nach den Nummern 3 bis 7 anfallen;  



9. „Instandsetzungen“ sind Maßnahmen zur Wiederherstellung des zum 
bestimmungsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustandes (Soll-Zustandes) eines Objekts, soweit 
sie nicht unter Nummer 4 fallen oder durch Maßnahmen nach Nummer 7 verursacht sind;  

10. „Instandhaltungen“ sind Maßnahmen zur Erhaltung des Soll-Zustandes eines Objekts;  

11. „Freianlagen“ sind planerisch gestaltete Freiflächen und Freiräume sowie entsprechend 
gestaltete Anlagen in Verbindung mit Bauwerken oder in Bauwerken;  

12. „fachlich allgemein anerkannte Regeln der Technik“ sind schriftlich fixierte technische 
Festlegungen für Verfahren, die nach herrschender Auffassung der beteiligten Fachleute, 
Verbraucher und der öffentlichen Hand geeignet sind, die Ermittlung der anrechenbaren 
Kosten nach dieser Verordnung zu ermöglichen, und die sich in der Praxis allgemein bewährt 
haben oder deren Bewährung nach herrschender Auffassung in überschaubarer Zeit 
bevorsteht;  

13. „Kostenschätzung“ ist eine überschlägige Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der 
Vorplanung; sie ist die vorläufige Grundlage für Finanzierungsüberlegungen; ihr liegen 
Vorplanungsergebnisse, Mengenschätzungen, erläuternde Angaben zu den planerischen 
Zusammenhängen, Vorgängen und Bedingungen sowie Angaben zum Baugrundstück und zur 
Erschließung zugrunde; wird die Kostenschätzung nach § 4 Absatz 1 Satz 3 auf der 
Grundlage der DIN 276, in der Fassung vom Dezember 2008 (DIN 276-1: 2008- 12) *) 
erstellt, müssen die Gesamtkosten nach Kostengruppen bis zur ersten Ebene der 
Kostengliederung ermittelt werden;  

14. „Kostenberechnung“ ist eine Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der 
Entwurfsplanung; ihr liegen durchgearbeitete Entwurfszeichnungen oder auch 
Detailzeichnungen wiederkehrender Raumgruppen, Mengenberechnungen und für die 
Berechnung und Beurteilung der Kosten relevante Erläuterungen zugrunde; wird sie nach § 4 
Absatz 1 Satz 3 auf der Grundlage der DIN 276 erstellt, müssen die Gesamtkosten nach 
Kostengruppen bis zur zweiten Ebene der Kostengliederung ermittelt werden;  

15. „Honorarzonen“ stellen den Schwierigkeitsgrad eines Objektes oder einer Flächenplanung 
dar.  

*) zu beziehen über das Deutsche Institut für Normung e.V. unter www.din.de  

§ 3 Leistungen und Leistungsbilder  

(1) D ie Honorare für Leistungen sind in den Teilen 2 bis 4 dieser Verordnung verbindlich 
geregelt. Die Honorare für Beratungsleistungen sind in der Anlage 1 zu dieser Verordnung 
enthalten und nicht verbindlich geregelt.  

(2) Leistungen, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung eines Auftrags im Allgemeinen 
erforderlich sind, sind in Leistungsbildern erfasst. Andere Leistungen, die durch eine 
Änderung des Leistungsziels, des Leistungsumfangs, einer Änderung des Leistungsablaufs 
oder anderer Anordnungen des Auftraggebers erforderlich werden, sind von den 
Leistungsbildern nicht erfasst und gesondert frei zu vereinbaren und zu vergüten.  

(3) Besondere Leistungen sind in der Anlage 2 aufgeführt, die Aufzählung ist nicht 
abschließend. Die Honorare für Besondere Leistungen können frei vereinbart werden.  

http://www.din.de/�


(4) Die Leistungsbilder nach dieser Verordnung gliedern sich in die folgenden 
Leistungsphasen 1 bis 9:  

1. Grundlagenermittlung,  

2. Vorplanung,  

3. Entwurfsplanung,  

4. Genehmigungsplanung,  

5. Ausführungsplanung,  

6. Vorbereitung der Vergabe,  

7. Mitwirkung bei der Vergabe,  

8. Objektüberwachung (Bauüberwachung oder Bauoberleitung),  

9. Objektbetreuung und Dokumentation.  

(5) Die Tragwerksplanung umfasst nur die Leistungsphasen 1 bis 6.  

(6) Abweichend von Absatz 4 Satz 1 sind die Leistungsbilder des Teils 2 in bis zu fünf dort 
angegebenen Leistungsphasen zusammengefasst.: Die Wirtschaftlichkeit der Leistung ist stets 
zu beachten.  

(7) Die Leistungsphasen in den Teilen 2 bis 4 dieser Verordnung werden in Prozentsätzen der 
Honorare bewertet.  

(8) Das Ergebnis jeder Leistungsphase ist mit dem Auftraggeber zu erörtern.  

§ 4 Anrechenbare Kosten  

(1) Anrechenbare Kosten sind Teil der Kosten zur Herstellung, zum Umbau, zur 
Modernisierung, Instandhaltung oder Instandsetzung von Objekten sowie den damit 
zusammenhängenden Aufwendungen. Sie sind nach fachlich allgemein anerkannten Regeln 
der Technik oder nach Verwaltungsvorschriften (Kostenvorschriften) auf der Grundlage 
ortsüblicher Preise zu ermitteln. Wird in dieser Verordnung die DIN 276 in Bezug 
genommen, so ist diese in der Fassung vom Dezember 2008 (DIN 276- 1:2008-12) bei der 
Ermittlung der anrechenbaren Kosten zugrunde zu legen. Die auf die Kosten von Objekten 
entfallende Umsatzsteuer ist nicht Bestandteil der anrechenbaren Kosten.  

(2) Als anrechenbare Kosten gelten ortsübliche Preise, wenn der Auftraggeber  

1. selbst Lieferungen oder Leistungen übernimmt,  

2. von bauausführenden Unternehmen oder von Lieferanten sonst nicht übliche 
Vergünstigungen erhält,  

3. Lieferungen oder Leistungen in Gegenrechnung ausführt oder  



4. vorhandene oder vorbeschaffte Baustoffe oder Bauteile einbauen lässt.  

§ 5 Honorarzonen  

(1) Die Objekt-, Bauleit- und Tragwerksplanung wird den folgenden Honorarzonen 
zugeordnet:  

1. Honorarzone I: sehr geringe Planungsanforderungen,  

2. Honorarzone II: geringe Planungsanforderungen,  

3. Honorarzone III: durchschnittliche Planungsanforderungen,  

4. Honorarzone IV: überdurchschnittliche Planungsanforderungen,  

5. Honorarzone V: sehr hohe Planungsanforderungen.  

(2) Abweichend von Absatz 1 werden Landschaftspläne und die Planung der technischen 
Ausrüstung den folgenden Honorarzonen zugeordnet:  

1. Honorarzone I: geringe Planungsanforderungen,  

2. Honorarzone II: durchschnittliche Planungsanforderungen,  

3. Honorarzone III: hohe Planungsanforderungen.  

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 werden Grünordnungspläne und 
Landschaftsrahmenpläne den folgenden Honorarzonen zugeordnet:  

1. Honorarzone I: durchschnittliche Planungsanforderungen,  

2. Honorarzone II: hohe Planungsanforderungen.  

(4) Die Honorarzonen sind anhand der Bewertungsmerkmale in den Honorarregelungen der 
jeweiligen Leistungsbilder der Teile 2 bis 4 zu ermitteln. Die Zurechnung zu den einzelnen 
Honorarzonen ist nach Maßgabe der Bewertungsmerkmale, gegebenenfalls der 
Bewertungspunkte und anhand der Regelbeispiele in den Objektlisten der Anlage 3 
vorzunehmen.  

§ 6 Grundlagen des Honorars  

(1) Das Honorar für Leistungen nach dieser Verordnung richtet sich  

1. für die Leistungsbilder der Teile 3 und 4 nach den anrechenbaren Kosten des Objektes auf 
der Grundlage der Kostenberechnung oder, soweit diese nicht vorliegt, auf der Grundlage der 
Kostenschätzung und für die Leistungsbilder des Teils 2, nach Flächengrößen oder 
Verrechnungseinheiten,  

2. nach dem Leistungsbild,  

3. nach der Honorarzone,  



4. nach der dazugehörigen Honorartafel,  

5. bei Leistungen im Bestand zusätzlich nach den §§ 35 und 36.  

(2) Wenn zum Zeitpunkt der Beauftragung noch keine Planungen als Voraussetzung für eine 
Kostenschätzung oder Kostenberechnung vorliegen, können die Vertragsparteien abweichend 
von Absatz 1 schriftlich vereinbaren, dass das Honorar auf der Grundlage der anrechenbaren 
Kosten einer Baukostenvereinbarung nach den Vorschriften dieser Verordnung berechnet 
wird. Dabei werden nachprüfbare Baukosten einvernehmlich festgelegt.  

§ 7 Honorarvereinbarung  

(1) Das Honorar richtet sich nach der schriftlichen Vereinbarung, die die Vertragsparteien bei 
Auftragserteilung im Rahmen der durch diese Verordnung festgesetzten Mindest- und 
Höchstsätze treffen.  

(2) Liegen die ermittelten anrechenbaren Kosten, Werte oder Verrechnungseinheiten 
außerhalb der Tafelwerte dieser Verordnung, sind die Honorare frei vereinbar.  

(3) Die in dieser Verordnung festgesetzten Mindestsätze können durch schriftliche 
Vereinbarung in Ausnahmefällen unterschritten werden.  

(4) Die in dieser Verordnung festgesetzten Höchstsätze dürfen nur bei außergewöhnlichen 
oder ungewöhnlich lange dauernden Leistungen durch schriftliche Vereinbarung überschritten 
werden. Dabei bleiben Umstände, soweit sie bereits für die Einordnung in Honorarzonen oder 
für die Einordnung in den Rahmen der Mindest- und Höchstsätze mitbestimmend gewesen 
sind, außer Betracht.  

(5) Ändert sich der beauftragte Leistungsumfang auf Veranlassung des Auftraggebers 
während der Laufzeit des Vertrages mit der Folge von Änderungen der anrechenbaren Kosten, 
Werten oder Verrechnungseinheiten, ist die dem Honorar zugrunde liegende Vereinbarung 
durch schriftliche Vereinbarung anzupassen.  

(7) Sofern nicht bei Auftragserteilung etwas anderes schriftlich vereinbart worden ist, gelten 
die jeweiligen Mindestsätze gemäß Absatz 1 als vereinbart. Sofern keine 
Honorarvereinbarung nach Absatz 1 getroffen worden ist, sind die Leistungsphasen 1 und 2 
bei der Flächenplanung mit den Mindestsätzen in Prozent des jeweiligen Honorars zu 
bewerten.  

(8) Für Kostenunterschreitungen, die unter Ausschöpfung technisch-wirtschaftlicher oder 
umweltverträglicher Lösungsmöglichkeiten zu einer wesentlichen Kostensenkung ohne 
Verminderung des vertraglich festgelegten Standards führen, kann ein Erfolgshonorar 
schriftlich vereinbart werden, das bis zu 20 Prozent des vereinbarten Honorars betragen kann. 
In Fällen des Überschreitens der einvernehmlich festgelegten anrechenbaren Kosten kann ein 
Malus-Honorar in Höhe von bis zu 5 Prozent des Honorars vereinbart werden.  

§ 8 Berechnung des Honorars in besonderen Fällen  

(1) Werden nicht alle Leistungsphasen eines Leistungsbildes übertragen, so dürfen nur die für 
die übertragenen Phasen vorgesehenen Prozentsätze berechnet und vertraglich vereinbart 
werden.  



(2) Werden nicht alle Leistungen einer Leistungsphase übertragen, so darf für die 
übertragenen Leistungen nur ein Honorar berechnet und vereinbart werden, das dem Anteil 
der übertragenen Leistungen an der gesamten Leistungsphase entspricht. Das Gleiche gilt, 
wenn wesentliche Teile von Leistungen dem Auftragnehmer nicht übertragen werden. Ein 
zusätzlicher Koordinierungs- und Einarbeitungsaufwand ist zu berücksichtigen.  

§ 9 Berechnung des Honorars bei Beauftragung von Einzelleistungen  

(1) Wird bei Bauleitplänen, Gebäuden und raumbildenden Ausbauten, Freianlagen, 
Ingenieurbauwerken, Verkehrsanlagen und technischer Ausrüstung die Vorplanung oder 
Entwurfsplanung als Einzelleistung in Auftrag gegeben, können die entsprechenden 
Leistungsbewertungen der jeweiligen Leistungsphase  

1. für die Vorplanung den Prozentsatz der Vorplanung zuzüglich der Anteile bis zum 
Höchstsatz des Prozentsatzes der vorangegangenen Leistungsphase und  

2. für die Entwurfsplanung den Prozentsatz der Entwurfsplanung zuzüglich der Anteile bis 
zum Höchstsatz des Prozentsatzes der vorangegangenen Leistungsphase  

betragen.  

(2) Wird bei Gebäuden oder der Technischen Ausrüstung die Objektüberwachung als 
Einzelleistung in Auftrag gegeben, können die entsprechenden Leistungsbewertungen der 
Objektüberwachung  

1. für die Technische Ausrüstung den Prozentsatz der Objektüberwachung zuzüglich Anteile 
bis zum Höchstsatz des Prozentsatzes der vorangegangenen Leistungsphase betragen und  

2. für Gebäude anstelle der Mindestsätze nach den §§ 33 und 34 folgende Prozentsätze der 
anrechenbaren Kosten nach § 32 berechnet werden:  

a) 2,3 Prozent bei Gebäuden der Honorarzone II,  

b) 2,5 Prozent bei Gebäuden der Honorarzone III,  

c) 2,7 Prozent bei Gebäuden der Honorarzone IV,  

d) 3,0 Prozent bei Gebäuden der Honorarzone V.  

(3) Wird die Vorläufige Planfassung bei Landschaftsplänen oder Grünordnungsplänen als 
Einzelleistung in Auftrag gegeben, können abweichend von den Leistungsbewertungen in Teil 
2 Abschnitt 2 bis zu 60 Prozent für die Vorplanung vereinbart werden.  

§ 10 Mehrere Vorentwurfs- oder Entwurfsplanungen  

Werden auf Veranlassung des Auftraggebers mehrere Vorentwurfs- oder Entwurfsplanungen 
für dasselbe Objekt nach grundsätzlich verschiedenen Anforderungen gefertigt, so sind für die 
vollständige Vorentwurfs- oder Entwurfsplanung die vollen Prozentsätze dieser 
Leistungsphasen nach § 3 Absatz 4 vertraglich zu vereinbaren. Bei der Berechnung des 
Honorars für jede weitere Vorentwurfs- oder Entwurfsplanung sind die anteiligen 
Prozentsätze der entsprechenden Leistungen vertraglich zu vereinbaren.  



§ 11 Auftrag für mehrere Objekte  

(1) Umfasst ein Auftrag mehrere Objekte, so sind die Honorare vorbehaltlich der folgenden 
Absätze für jedes Objekt getrennt zu berechnen. Dies gilt nicht für Objekte mit weitgehend 
vergleichbaren Objektbedingungen derselben Honorarzone, die im zeitlichen und örtlichen 
Zusammenhang als Teil einer Gesamtmaßnahme geplant, betrieben und genutzt werden. Das 
Honorar ist dann nach der Summe der anrechenbaren Kosten zu berechnen.  

(2) Umfasst ein Auftrag mehrere im Wesentlichen gleichartige Objekte, die im zeitlichen oder 
örtlichen Zusammenhang unter gleichen baulichen Verhältnissen geplant und errichtet werden 
sollen, oder Objekte nach Typenplanung oder Serienbauten, so sind für die erste bis vierte 
Wiederholung die Prozentsätze der Leistungsphase 1 bis 7 um 50 Prozent, von der fünften bis 
siebten Wiederholung um 60 Prozent und ab der achten Wiederholung um 90 Prozent zu 
mindern.  

(3) Umfasst ein Auftrag Leistungen, die bereits Gegenstand eines anderen Auftrages zwischen 
den Vertragsparteien waren, so findet Absatz 2 für die Prozentsätze der beauftragten 
Leistungsphasen in Bezug auf den neuen Auftrag auch dann Anwendung, wenn die 
Leistungen nicht im zeitlichen oder örtlichen Zusammenhang erbracht werden sollen.  

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht bei der Flächenplanung. Soweit bei bauleitplanerischen 
Leistungen im Sinne der §§ 17 bis 21 die Festlegungen, Ergebnisse oder Erkenntnisse anderer 
Pläne, insbesondere die Bestandsaufnahme und Bewertungen von Landschaftsplänen und 
sonstigen Plänen herangezogen werden, ist das Honorar angemessen zu reduzieren; dies gilt 
auch, wenn mit der Aufstellung dieser Pläne andere Auftragnehmer betraut waren.  

§ 12 Planausschnitte  

Werden Teilflächen bereits aufgestellter Bauleitpläne (Planausschnitte) geändert oder 
überarbeitet, so sind bei der Berechnung des Honorars nur die Ansätze des zu bearbeitenden 
Planausschnitts anzusetzen.  

§ 13 Interpolation  

Die Mindest- und Höchstsätze für Zwischenstufen der in den Honorartafeln angegebenen 
anrechenbaren Kosten, Werte und Verrechnungseinheiten sind durch lineare Interpolation zu 
ermitteln.  

§ 14 Nebenkosten  

(1) Die bei der Ausführung des Auftrags entstehenden Nebenkosten des Auftragnehmers 
können, soweit sie erforderlich sind, abzüglich der nach § 15 Absatz 1 des 
Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern neben den Honoraren dieser Verordnung 
berechnet werden. Die Vertragsparteien können bei Auftragserteilung schriftlich vereinbaren, 
dass abweichend von Satz 1 eine Erstattung ganz oder teilweise ausgeschlossen ist.  

(2) Zu den Nebenkosten gehören insbesondere:  

1. Versandkosten, Kosten für Datenübertragungen,  



2. Kosten für Vervielfältigungen von Zeichnungen und schriftlichen Unterlagen sowie 
Anfertigung von Filmen und Fotos,  

3. Kosten für ein Baustellenbüro einschließlich der Einrichtung, Beleuchtung und Beheizung,  

4. Fahrtkosten für Reisen, die über einen Umkreis von 15 Kilometern um den Geschäftssitz 
des Auftragnehmers hinausgehen, in Höhe der steuerlich zulässigen Pauschalsätze, sofern 
nicht höhere Aufwendungen nachgewiesen werden,  

5. Trennungsentschädigungen und Kosten für Familienheimfahrten nach den steuerlich 
zulässigen Pauschalsätzen, sofern nicht höhere Aufwendungen an Mitarbeiter oder 
Mitarbeiterinnen des Auftragnehmers auf Grund von tariflichen Vereinbarungen bezahlt 
werden,  

6. Entschädigungen für den sonstigen Aufwand bei längeren Reisen nach Nummer 4, sofern 
die Entschädigungen vor der Geschäftsreise schriftlich vereinbart worden sind,  

7. Entgelte für nicht dem Auftragnehmer obliegende Leistungen, die von ihm im 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber Dritten übertragen worden sind.  

(3) Nebenkosten können pauschal oder nach Einzelnachweis abgerechnet werden. Sie sind 
nach Einzelnachweis abzurechnen, sofern bei Auftragserteilung keine pauschale Abrechnung 
schriftlich vereinbart worden ist.  

§ 15 Zahlungen  

(1) Das Honorar wird fällig, soweit nichts anderes vertraglich vereinbart ist, wenn die 
Leistung vertragsgemäß erbracht und eine prüffähige Honorarschlussrechnung überreicht 
worden ist.  

(2) Abschlagszahlungen können zu den vereinbarten Zeitpunkten oder in angemessenen 
zeitlichen Abständen für nachgewiesene Leistungen gefordert werden.  

(3) Die Nebenkosten sind auf Nachweis fällig, sofern bei Auftragserteilung nicht etwas 
anderes vereinbart worden ist.  

(4) Andere Zahlungsweisen können schriftlich vereinbart werden.  

§ 16 Umsatzsteuer  

(1) Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Ersatz der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer für 
nach dieser Verordnung abrechenbare Leistungen, sofern nicht die Kleinunternehmerregelung 
nach § 19 des Umsatzsteuergesetzes angewendet wird. Satz 1 gilt auch hinsichtlich der um die 
nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes abziehbare Vorsteuer gekürzten Nebenkosten, die nach § 
14 dieser Verordnung weiterberechenbar sind.  

(2) Auslagen gehören nicht zum Entgelt für die Leistung des Auftragnehmers. Sie sind als 
durchlaufende Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinn einschließlich einer gegebenenfalls 
enthaltenen Umsatzsteuer weiter zu berechnen.  

 



Teil 3 Objektplanung  

Abschnitt 1: Gebäude und raumbildende Ausbauten  

§ 32 Besondere Grundlagen des Honorars  

(1) Anrechenbar sind für Leistungen bei Gebäuden und raumbildenden Ausbauten die Kosten 
der Baukonstruktion.  

(2) Anrechenbar für Leistungen bei Gebäuden und raumbildenden Ausbauten sind auch die 
Kosten für Technische Anlagen, die der Auftragnehmer nicht fachlich plant oder deren 
Ausführung er nicht fachlich überwacht,  

1. vollständig bis zu 25 Prozent der sonstigen anrechenbaren Kosten und  

2. zur Hälfte mit dem 25 Prozent der sonstigen anrechenbaren Kosten übersteigenden Betrag.  

(3) Nicht anrechenbar sind insbesondere die Kosten für das Herrichten, die nicht öffentliche 
Erschließung, sowie Leistungen für Ausstattung und Kunstwerke, soweit der Auftragnehmer 
sie nicht plant, bei der Beschaffung mitwirkt oder ihre Ausführung oder ihren Einbau fachlich 
überwacht.  

(4) § 11 Absatz 1 gilt nicht, wenn die getrennte Berechnung weniger als 7 500 Euro 
anrechenbare Kosten der Freianlagen zum Gegenstand hätte. Absatz 3 ist insoweit nicht 
anzuwenden.  

§ 33 Leistungsbild Gebäude und raumbildende Ausbauten  

Das Leistungsbild Gebäude und raumbildende Ausbauten umfasst Leistungen für Neubauten, 
Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, Modernisierungen, 
raumbildende Ausbauten, Instandhaltungen und Instandsetzungen. Die Leistungen sind in 
neun Leistungsphasen zusammengefasst und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare 
des § 34 bewertet:  

1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit je 3 Prozent bei Gebäuden und 
raumbildenden Ausbauten,  

2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit je 7 Prozent bei Gebäuden und raumbildenden 
Ausbauten ,  

3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 11 Prozent bei Gebäuden und 14 Prozent 
bei raumbildenden Ausbauten,  

4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 6 Prozent bei Gebäuden und 2 
Prozent bei raumbildenden Ausbauten,  

5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 25 Prozent bei Gebäuden und 30 
Prozent bei raumbildenden Ausbauten,  

6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 10 Prozent bei Gebäuden und 7 
Prozent bei raumbildenden Ausbauten,  



7. für die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) mit 4 Prozent bei Gebäuden und 3 
Prozent bei raumbildende Ausbauten,  

8. für die Leistungsphase 8 (Objektüberwachung - Bauüberwachung -) mit je 31 Prozent bei 
Gebäuden und raumbildenden Ausbauten,  

9. für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung und Dokumentation) mit je 3 Prozent bei 
Gebäuden und raumbildenden Ausbauten.  

Die einzelnen Leistungen jeder Leistungsphase sind in Anlage 11 geregelt.  

§ 34 Honorare für Leistungen bei Gebäuden und raumbildenden Ausbauten  

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 33 aufgeführten Leistungen bei 
Gebäuden und raumbildenden Ausbauten sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt:  

Honorartafel zu § 34 Absatz 1 – Gebäude und raumbildende Ausbauten  

Anrechenbare  Zone I  Zone II  Zone III  Zone IV  Zone V  
Kosten  von  bis  von  bis  von  bis  von  bis  von  bis  

Euro Euro Euro Euro Euro Euro 
25.565  2.182  2.654  2.654  3.290  3.290  4.241  4.241  4.876  4.876  5.348  
30.000  2.558  3.109  3.109  3.847  3.847  4.948  4.948  5.686  5.686  6.237  
35.000  2.991  3.629  3.629  4.483  4.483  5.760  5.760  6.613  6.613  7.252  
40.000  3.411  4.138  4.138  5.112  5.112  6.565  6.565  7.538  7.538  8.264  
45.000  3.843  4.657  4.657  5.743  5.743  7.372  7.372  8.458  8.458  9.272  
50.000  4.269  5.167  5.167  6.358  6.358  8.154  8.154  9.346  9.346  10.243  
100.000  8.531  10.206  10.206  12.442  12.442  15.796  15.796  18.032  18.032  19.708  
150.000  12.799  15.128  15.128  18.236  18.236  22.900  22.900  26.008  26.008  28.337  
200.000  17.061  19.927  19.927  23.745  23.745  29.471  29.471  33.289  33.289  36.155  
250.000  21.324  24.622  24.622  29.018  29.018  35.610  35.610  40.006  40.006  43.305  
300.000  24.732  28.581  28.581  33.715  33.715  41.407  41.407  46.540  46.540  50.389  
350.000  27.566  32.044  32.044  38.017  38.017  46.970  46.970  52.944  52.944  57.421  
400.000  29.999  35.114  35.114  41.940  41.940  52.175  52.175  59.001  59.001  64.116  
450.000  32.058  37.820  37.820  45.498  45.498  57.024  57.024  64.702  64.702  70.465  
500.000  33.738  40.137  40.137  48.667  48.667  61.464  61.464  69.994  69.994  76.392  
1.000.000  60.822  72.089  72.089  87.112  87.112  109.650  109.650  124.674  124.674  135.940  
1.500.000  88.184  104.284  104.284  125.749  125.749  157.951  157.951  179.416  179.416  195.516  
2.000.000  115.506  136.436  136.436  164.341  164.341  206.201  206.201  234.105  234.105  255.036  
2.500.000  142.830  168.598  168.598  202.953  202.953  254.487  254.487  288.842  288.842  314.607  
3.000.000  171.226  200.401  200.401  239.295  239.295  297.639  297.639  336.534  336.534  365.708  
3.500.000  199.766  232.158  232.158  275.353  275.353  340.143  340.143  383.337  383.337  415.731  
4.000.000  228.305  263.920  263.920  311.411  311.411  382.642  382.642  430.133  430.133  465.748  
4.500.000  256.840  295.678  295.678  347.465  347.465  425.145  425.145  476.931  476.931  515.769  
5.000.000  285.379  327.439  327.439  383.522  383.522  467.649  467.649  523.731  523.731  565.792  
10.000.000  570.757  648.805  648.805  752.869  752.869  908.967  908.967  1.013.031  1.013.031  1.091.079  
15.000.000  856.136  964.745  964.745  1.109.559  1.109.559  1.326.782  1.326.782  1.471.595  1.471.595  1.580.205  
20.000.000  1.141.514  1.275.044  1.275.044  1.453.088  1.453.088  1.720.148  1.720.148  1.898.192  1.898.192  2.031.722  
25.000.000  1.426.893  1.586.268  1.586.268  1.798.766  1.798.766  2.117.513  2.117.513  2.330.011  2.330.011  2.489.383  
25.564.594  1.459.117  1.621.426  1.621.426  1.837.835  1.837.835  2.162.447  2.162.447  2.378.856  2.378.856  2.541.160  

  



(2) Die Zuordnung zu den Honorarzonen für Leistungen bei Gebäuden wird anhand folgender 
Bewertungsmerkmale ermittelt:  

1. Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung,  

2. Anzahl der Funktionsbereiche,  

3. gestalterische Anforderungen,  

4. konstruktive Anforderungen,  

5. technische Ausrüstung,  

6. Ausbau.  

(3) Die Zuordnung zu den Honorarzonen für Leistungen bei raumbildenden Ausbauten wird 
anhand folgender Bewertungsmerkmale ermittelt:  

1. Funktionsbereich,  

2. Anforderungen an die Lichtgestaltung,  

3. Anforderungen an die Raum-Zuordnung und Raum-Proportion,  

4. Technische Ausrüstung,  

5. Farb- und Materialgestaltung,  

6. konstruktive Detailgestaltung.  

(4) Sind für ein Gebäude oder einen raumbildenden Ausbau Bewertungsmerkmale aus 
mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone 
das Gebäude oder der raumbildende Ausbau zugeordnet werden kann, so ist die Anzahl der 
Bewertungspunkte nach Absatz 5 zu ermitteln; das Gebäude oder der raumbildende Ausbau 
ist nach der Summe der Bewertungspunkte folgenden Honorarzonen zuzuordnen:  

1. Honorarzone I: Gebäude bzw. der raumbildende Ausbau mit bis zu 10 Punkten  

2. Honorarzone II: Gebäude bzw. der raumbildende Ausbau mit 11 bis 18 Punkten  

3. Honorarzone III: Gebäude bzw. der raumbildende Ausbau mit 19 bis 26 Punkten  

4. Honorarzone IV: Gebäude bzw. der raumbildende Ausbau mit 27 bis 34 Punkten  

5. Honorarzone V: Gebäude bzw. der raumbildende Ausbau mit 35 bis 42 Punkten  

(5) Bei der Zuordnung zu den Honorarzonen sind entsprechend dem Schwierigkeitsgrad der 
Planungsanforderungen die Bewertungsmerkmale für Gebäude nach Absatz 2 Nummern 1, 4 
bis 6 mit je bis zu 6 Punkten, die Bewertungsmerkmale nach Absatz 2 Nummern 2 und 3 mit 
je bis zu 9 Punkten, für raumbildende Ausbauten nach Absatz 3 Nummern 1 bis 4 mit je bis 



zu 6 Punkten, die Bewertungsmerkmale nach Absatz 3 Nummern 5 und 6 mit je bis zu 9 
Punkten zu bewerten.  

§ 35 Leistungen im Bestand  

(1) Für Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen kann für Objekte ein Zuschlag bis zu 
80 Prozent vereinbart werden. Sofern kein Zuschlag schriftlich vereinbart ist, fällt für 
Leistungen ab der Honorarzone II ein Zuschlag von 20 Prozent an.  

(2) Honorare für Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen von Objekten im Sinne des 
§ 2 Nummer 6 und 7 sind nach den anrechenbaren Kosten, der Honorarzone, den 
Leistungsphasen und der Honorartafel, die dem Umbau oder der Modernisierung sinngemäß 
zuzuordnen ist, zu ermitteln.  

§ 36 Instandhaltungen und Instandsetzungen  

(1) Für Leistungen bei Instandhaltungen und Instandsetzungen von Objekten kann vereinbart 
werden, den Prozentsatz für die Bauüberwachung um bis zu 50 Prozent zu erhöhen.  

(2) Honorare für Leistungen bei Instandhaltungen und Instandsetzungen von Objekten sind 
nach den anrechenbaren Kosten, der Honorarzone, den Leistungsphasen und der Honorartafel, 
der die Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme zuzuordnen ist, zu ermitteln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teil 4 Fachplanung  

Abschnitt 1: Tragwerksplanung  

§ 48 Besondere Grundlagen des Honorars  

(1) Anrechenbare Kosten sind bei Gebäuden und zugehörigen baulichen Anlagen 55 Prozent 
der Bauwerk –Baukonstruktionskosten und 10 Prozent der Kosten der Technischen Anlagen.  

(2) Die Vertragsparteien können bei Gebäuden mit einem hohen Anteil an Kosten der 
Gründung und der Tragkonstruktionen sowie bei Umbauten bei der Auftragserteilung 
schriftlich vereinbaren, dass die anrechenbaren Kosten abweichend von Absatz 1 nach Absatz 
3 Nummer 1 bis 12 ermittelt werden.  

(3) Anrechenbare Kosten sind bei Ingenieurbauwerken die vollständigen Kosten für:  

1. Erdarbeiten,  

2. Mauerarbeiten,  

3. Beton- und Stahlbetonarbeiten,  

4. Naturwerksteinarbeiten,  

5. Betonwerksteinarbeiten,  

6. Zimmer- und Holzbauarbeiten,  

7. Stahlbauarbeiten,  

8. Tragwerke und Tragwerksteile aus Stoffen, die anstelle der in den vorgenannten Leistungen 
enthaltenen Stoffe verwendet werden,  

9. Abdichtungsarbeiten,  

10. Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten,  

11. Klempnerarbeiten,  

12. Metallbau- und Schlosserarbeiten für tragende Konstruktionen,  

13. Bohrarbeiten, außer Bohrungen zur Baugrunderkundung,  

14. Verbauarbeiten für Baugruben,  

15. Rammarbeiten,  

16. Wasserhaltungsarbeiten,  

einschließlich der Kosten für Baustelleneinrichtungen. Absatz 4 bleibt unberührt.  



(4) Nicht anrechenbar sind bei Anwendung von Absatz 2 oder Absatz 3 die Kosten für:  

1. das Herrichten des Baugrundstücks,  

2. Oberbodenauftrag,  

3. Mehrkosten für außergewöhnliche Ausschachtungsarbeiten,  

4. Rohrgräben ohne statischen Nachweis,  

5. nichttragendes Mauerwerk, das kleiner als 11,5 Zentimeter ist,  

6. Bodenplatten ohne statischen Nachweis,  

7. Mehrkosten für Sonderausführungen,  

8. Winterbauschutzvorkehrungen und sonstige zusätzliche Maßnahmen für den Winterbau,  

9. Naturwerkstein-, Betonwerkstein-, Zimmer- und Holzbau-, Stahlbau- und 
Klempnerarbeiten, die in Verbindung mit dem Ausbau eines Gebäudes oder 
Ingenieurbauwerks ausgeführt werden,  

10. die Baunebenkosten.  

(5) Anrechenbare Kosten für Traggerüste bei Ingenieurbauwerken sind die Herstellkosten 
einschließlich der zugehörigen Kosten für Baustelleneinrichtungen. Bei mehrfach 
verwendeten Bauteilen ist der Neuwert anrechenbar.  

(6) Die Vertragsparteien können bei Ermittlung der anrechenbaren Kosten vereinbaren, dass 
Kosten von Arbeiten, die nicht in den Absätzen 1 bis 3 erfasst sind, sowie die in Absatz 4 
Nummer 7 und bei Gebäuden die in Absatz 3 Nummer 13 bis 16 genannten Kosten ganz oder 
teilweise zu den anrechenbaren Kosten gehören, wenn der Auftragnehmer wegen dieser 
Arbeiten Mehrleistungen für das Tragwerk nach § 49 erbringt.  

§ 49 Leistungsbild Tragwerksplanung  

(1) Die Leistungen bei der Tragwerksplanung sind für Gebäude und zugehörige bauliche 
Anlagen sowie für Ingenieurbauwerke nach § 40 Nummer 1 bis 5 in den in der Anlage 13 
aufgeführten Leistungsphasen 1 bis 6, für Ingenieurbauwerke nach § 40 Nummer 6 und 7 in 
den in der Anlage 13 aufgeführten Leistungsphasen 2 bis 6 zusammengefasst und werden wie 
folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 50 bewertet:  

1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 3 Prozent,  

2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit 10 Prozent,  

3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 12 Prozent,  

4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 30 Prozent,  

5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 42 Prozent,  



6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 3 Prozent.  

Die einzelnen Leistungen jeder Leistungsphase sind in der Anlage 13 geregelt. Die 
Leistungen der Leistungsphase 1 für Ingenieurbauwerke nach § 40 Nummer 6 und 7 sind im 
Leistungsbild der Ingenieurbauwerke des § 42 enthalten.  

(2) Die Leistungsphase 5 ist abweichend von Absatz 1 mit 26 Prozent der Honorare des § 50 
zu bewerten:  

1. im Stahlbetonbau, sofern keine Schalpläne in Auftrag gegeben werden,  

2. im Stahlbau, sofern der Auftragnehmer die Werkstattzeichnungen nicht auf 
Übereinstimmung mit der Genehmigungsplanung und den Ausführungszeichnungen nach 
Anlage 13 Leistungsphase 5 überprüft,  

3. im Holzbau mit unterdurchschnittlichem Schwierigkeitsgrad.  

(3) Die §§ 35 und 36 Absatz 2 gelten entsprechend.  

§ 50 Honorare für Leistungen bei Tragwerksplanungen  

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 49 aufgeführten Leistungen bei 
Tragwerksplanungen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt:  

Honorartafel zu § 50 Absatz 1 – Tragwerksplanung  

Anrechenbare  Zone I  Zone II  Zone III  Zone IV  Zone V  
Kosten  von  bis  von  bis  von  bis  von  bis  von  bis  

Euro Euro Euro Euro Euro Euro 
10.226  1.119  1.305  1.305  1.760  1.760  2.306  2.306  2.768  2.768  2.947  
15.000  1.539  1.783  1.783  2.385  2.385  3.110  3.110  3.713  3.713  3.956  
20.000  1.948  2.247  2.247  2.999  2.999  3.894  3.894  4.646  4.646  4.945  
25.000  2.335  2.690  2.690  3.574  3.574  4.635  4.635  5.521  5.521  5.874  
30.000  2.716  3.120  3.120  4.132  4.132  5.348  5.348  6.360  6.360  6.764  
35.000  3.086  3.539  3.539  4.673  4.673  6.029  6.029  7.163  7.163  7.616  
40.000  3.435  3.938  3.938  5.189  5.189  6.697  6.697  7.946  7.946  8.449  
45.000  3.792  4.340  4.340  5.705  5.705  7.344  7.344  8.710  8.710  9.258  
50.000  4.132  4.723  4.723  6.200  6.200  7.970  7.970  9.447  9.447  10.039  
75.000  5.762  6.557  6.557  8.547  8.547  10.935  10.935  12.925  12.925  13.721  

100.000  7.292  8.276  8.276  10.737  10.737  13.695  13.695  16.155  16.155  17.139  
150.000  10.166  11.493  11.493  14.809  14.809  18.795  18.795  22.111  22.111  23.439  
200.000  12.872  14.515  14.515  18.612  18.612  23.533  23.533  27.631  27.631  29.273  
250.000  15.452  17.388  17.388  22.221  22.221  28.017  28.017  32.849  32.849  34.785  
300.000  17.952  20.165  20.165  25.691  25.691  32.316  32.316  37.841  37.841  40.054  
350.000  20.368  22.846  22.846  29.030  29.030  36.457  36.457  42.647  42.647  45.120  
400.000  22.729  25.457  25.457  32.283  32.283  40.470  40.470  47.297  47.297  50.024  
450.000  25.038  28.014  28.014  35.450  35.450  44.377  44.377  51.813  51.813  54.789  
500.000  27.298  30.512  30.512  38.548  38.548  48.192  48.192  56.224  56.224  59.439  
750.000  38.041  42.364  42.364  53.167  53.167  66.138  66.138  76.940  76.940  81.264  

1.000.000  48.166  53.503  53.503  66.836  66.836  82.834  82.834  96.173  96.173  101.504  
1.500.000  67.164  74.329  74.329  92.237  92.237  113.733  113.733  131.643  131.643  138.807  
2.000.000  85.039  93.876  93.876  115.959  115.959  142.467  142.467  164.555  164.555  173.386  
2.500.000  102.126  112.520  112.520  138.494  138.494  169.668  169.668  195.644  195.644  206.037  



3.000.000  118.606  130.468  130.468  160.118  160.118  195.700  195.700  225.352  225.352  237.212  
3.500.000  134.591  147.857  147.857  181.013  181.013  220.805  220.805  253.966  253.966  267.227  
4.000.000  150.174  164.787  164.787  201.308  201.308  245.143  245.143  281.665  281.665  296.276  
4.500.000  165.403  181.315  181.315  221.086  221.086  268.819  268.819  308.594  308.594  324.502  
5.000.000  180.330  197.500  197.500  240.424  240.424  291.932  291.932  334.859  334.859  352.028  
7.500.000  251.338  274.330  274.330  331.806  331.806  400.777  400.777  458.253  458.253  481.246  

10.000.000  318.266  346.554  346.554  417.271  417.271  502.132  502.132  572.849  572.849  601.137  
15.000.000  443.713  481.549  481.549  576.137  576.137  689.642  689.642  784.230  784.230  822.066  
15.338.756  452.187  490.667  490.667  586.864  586.864  702.301  702.301  798.498  798.498  836.978  

  

(2) Die Honorarzone wird bei der Tragwerksplanung nach dem statisch-konstruktiven 
Schwierigkeitsgrad auf Grund folgender Bewertungsmerkmale ermittelt:  

1. Honorarzone I: Tragwerke mit sehr geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere einfache 
statisch bestimmte ebene Tragwerke aus Holz, Stahl, Stein oder unbewehrtem Beton mit 
ruhenden Lasten, ohne Nachweis horizontaler Aussteifung,  

2. Honorarzone II: Tragwerke mit geringem Schwierigkeitsgrad, insbesondere  

a) statisch bestimmte ebene Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten ohne Vorspann- und 
Verbundkonstruktionen, mit vorwiegend ruhenden Lasten,  

b) Deckenkonstruktionen mit vorwiegend ruhenden Flächenlasten, die sich mit 
gebräuchlichen Tabellen berechnen lassen,  

c) Mauerwerksbauten mit bis zur Gründung durchgehenden tragenden Wänden ohne 
Nachweis horizontaler Aussteifung,  

d) Flachgründungen und Stützwände einfacher Art,  

3. Honorarzone III: Tragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, insbesondere 
schwierige  

a) statisch bestimmte und statisch unbestimmte ebene Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten 
ohne Vorspannkonstruktionen und ohne Stabilitätsuntersuchungen,  

b) einfache Verbundkonstruktionen des Hochbaus ohne Berücksichtigung des Einflusses von 
Kriechen und Schwinden,  

c) Tragwerke für Gebäude mit Abfangung der tragenden beziehungsweise aussteifenden 
Wände,  

d) ausgesteifte Skelettbauten,  

e) ebene Pfahlrostgründungen,  

f) einfache Gewölbe,  



g) einfache Rahmentragwerke ohne Vorspannkonstruktionen und ohne 
Stabilitätsuntersuchungen,  

h) einfache Traggerüste und andere einfache Gerüste für Ingenieurbauwerke,  

i) einfache verankerte Stützwände;  

4. Honorarzone IV: Tragwerke mit überdurchschnittlichen Schwierigkeitsgrad, insbesondere  

a) statisch und konstruktiv schwierige Tragwerke in gebräuchlichen Bauarten und Tragwerke, 
für deren Standsicherheit- und Festigkeitsnachweis schwierig zu ermittelnde Einflüsse zu 
berücksichtigen sind,  

b) vielfach statisch unbestimmte Systeme,  

c) statisch bestimmte räumliche Fachwerke,  

d) einfache Faltwerke nach der Balkentheorie,  

e) statisch bestimmte Tragwerke, die Schnittgrößenbestimmungen nach der Theorie II. 
Ordnung erfordern,  

f) einfach berechnete, seilverspannte Konstruktionen,  

g) Tragwerke für schwierige Rahmen- und Skelettbauten sowie turmartige Bauten, bei denen 
der Nachweis der Stabilität und Aussteifung die Anwendung besonderer 
Berechnungsverfahren erfordert,  

h) Verbundkonstruktionen, soweit nicht in Honorarzone III oder V erwähnt,  

i) einfache Trägerroste und einfache orthotrope Platten,  

j) Tragwerke mit einfachen Schwingungsuntersuchungen,  

k) schwierige statisch unbestimmte Flachgründungen, schwierige ebene und räumliche 
Pfahlgründungen, besondere Gründungsverfahren, Unterfahrungen,  

l) schiefwinklige Einfeldplatten für Ingenieurbauwerke,  

m) schiefwinklig gelagerte oder gekrümmte Träger,  

n) schwierige Gewölbe und Gewölbereihen,  

o) Rahmentragwerke, soweit nicht in Honorarzone III oder V erwähnt,  

p) schwierige Traggerüste und andere schwierige Gerüste für Ingenieurbauwerke,  

q) schwierige, verankerte Stützwände,  

r) Konstruktionen mit Mauerwerk nach Eignungsprüfung (Ingenieurmauerwerk),  



5. Honorarzone V: Tragwerke mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad, insbesondere  

a) statisch und konstruktiv ungewöhnlich schwierige Tragwerke,  

b) schwierige Tragwerke in neuen Bauarten,  

c) räumliche Stabwerke und statisch unbestimmte räumliche Fachwerke,  

d) schwierige Trägerroste und schwierige orthotrope Platten,  

e) Verbundträger mit Vorspannung durch Spannglieder oder andere Maßnahmen,  

f) Flächentragwerke (Platten, Scheiben, Faltwerke, Schalen), die die Anwendung der 
Elastizitätstheorie erfordern,  

g) statisch unbestimmte Tragwerke, die Schnittgrößenbestimmungen nach der Theorie II. 
Ordnung erfordern,  

h) Tragwerke mit Standsicherheitsnachweisen, die nur unter Zuhilfenahme modellstatischer 
Untersuchungen oder durch Berechnungen mit finiten Elementen beurteilt werden können,  

i) Tragwerke mit Schwingungsuntersuchungen, soweit nicht in Honorarzone IV erwähnt,  

j) seilverspannte Konstruktionen, soweit nicht in Honorarzone IV erwähnt,  

k) schiefwinklige Mehrfeldplatten,  

l) schiefwinklig gelagerte, gekrümmte Träger,  

m) schwierige Rahmentragwerke mit Vorspannkonstruktionen und Stabilitätsuntersuchungen,  

n) sehr schwierige Traggerüste und andere sehr schwierige Gerüste für Ingenieurbauwerke, 
zum Beispiel weit gespannte oder hohe Traggerüste,  

o) Tragwerke, bei denen die Nachgiebigkeit der Verbindungsmittel bei der 
Schnittkraftermittlung zu berücksichtigen ist.  

(3) Sind für ein Tragwerk Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und 
bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone das Tragwerk zugeordnet werden kann, so 
ist für die Zuordnung die Mehrzahl der in den jeweiligen Honorarzonen nach Absatz 2 
aufgeführten Bewertungsmerkmale und ihre Bedeutung im Einzelfall maßgebend.  

 

 

 

 

 



Abschnitt 2: Technische Ausrüstung  

§ 51 Anwendungsbereich  

(1) Die Leistungen der Technischen Ausrüstung umfassen die Fachplanungen für die 
Objektplanung.  

(2) Die Technische Ausrüstung umfasst folgende Anlagegruppen:  

1. Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen,  

2. Wärmeversorgungsanlagen,  

3. Lufttechnische Anlagen,  

4. Starkstromanlagen,  

5. Fernmelde- und informationstechnische Anlagen,  

6. Förderanlagen,  

7. nutzungsspezifische Anlagen, einschließlich maschinen- und elektrotechnischen Anlagen in 
Ingenieurbauwerken,  

8. Gebäudeautomation.  

§ 52 Besondere Grundlagen des Honorars  

(1) Das Honorar für Leistungen bei der Technischen Ausrüstung richtet sich nach den 
anrechenbaren Kosten der Anlagen einer Anlagengruppe nach § 51 Absatz 2. Anrechenbar bei 
Anlagen in Gebäuden sind auch sonstige Maßnahmen für technische Anlagen.  

(2) § 11 Absatz 1 gilt nicht, soweit mehrere Anlagen in einer Anlagengruppe nach § 51 
Absatz 2 zusammengefasst werden und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang als Teil 
einer Gesamtmaßnahme geplant, betrieben und genutzt werden.  

(3) Nicht anrechenbar sind die Kosten für die nichtöffentliche Erschließung und die 
Technischen Anlagen in Außenanlagen, soweit Auftragnehmer diese nicht plant oder ihre 
Ausführung überwacht.  

(4) Werden Teile der Technischen Ausrüstung in Baukonstruktionen ausgeführt, so können 
die Vertragsparteien vereinbaren, dass die Kosten hierfür ganz oder teilweise zu den 
anrechenbaren Kosten gehören. Satz 1 gilt entsprechend für Bauteile der Kostengruppe 
Baukonstruktionen, deren Abmessung oder Konstruktion durch die Leistung der Technischen 
Ausrüstung wesentlich beeinflusst wird.  

§ 53 Leistungsbild Technische Ausrüstung  

(1) Das Leistungsbild „Technische Ausrüstung“ umfasst Leistungen für Neuanlagen, 
Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, Modernisierungen, Instandhaltungen und 
Instandsetzungen. Die Leistungen bei der Technischen Ausrüstung sind in neun 



Leistungsphasen zusammengefasst und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 
54 bewertet:  

1. für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 3 Prozent,  

2. für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit 11 Prozent,  

3. für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 15 Prozent,  

4. für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 6 Prozent,  

5. für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 18 Prozent,  

6. für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 6 Prozent,  

7. für die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) mit 5 Prozent,  

8. für die Leistungsphase 8 (Objektüberwachung – Bauüberwachung) mit 33 Prozent  

9. für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung und Dokumentation) mit 3 Prozent. Die 
einzelnen Leistungen jeder Leistungsphase sind in Anlage 14 geregelt.  

(2) Die Leistungsphase 5 ist abweichend von Absatz 1, sofern das Anfertigen von Schlitz- und 
Durchbruchsplänen nicht in Auftrag gegeben wird, mit 14 Prozent der Honorare des § 54 zu 
bewerten.  

(3) Die §§ 35 und 36 gelten entsprechend.  

§ 54 Honorare für Leistungen bei der Technischen Ausrüstung  

(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 53 aufgeführten Leistungen bei 
einzelnen Anlagen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt:  

Honorartafel zu § 54 Absatz 1 – Technische Ausrüstung  

Anrechenbare  Zone I  Zone II  Zone III  
Kosten  von  bis  von  bis  von  bis  

Euro Euro Euro Euro 
5.113  1.626  2.109  2.109  2.593  2.593  3.077  
7.500  2.234  2.886  2.886  3.538  3.538  4.190  

10.000  2.812  3.618  3.618  4.421  4.421  5.227  
15.000  3.903  4.981  4.981  6.053  6.053  7.132  
20.000  4.920  6.262  6.262  7.605  7.605  8.947  
25.000  5.882  7.489  7.489  9.100  9.100  10.707  
30.000  6.795  8.670  8.670  10.552  10.552  12.428  
35.000  7.674  9.804  9.804  11.932  11.932  14.062  
40.000  8.506  10.891  10.891  13.269  13.269  15.653  
45.000  9.336  11.942  11.942  14.541  14.541  17.147  
50.000  10.157  12.991  12.991  15.818  15.818  18.652  
75.000  13.825  17.645  17.645  21.470  21.470  25.290  

100.000  17.184  21.839  21.839  26.490  26.490  31.145  
150.000  23.216  29.252  29.252  35.290  35.290  41.328  



200.000  29.057  36.110  36.110  43.159  43.159  50.212  
250.000  35.152  43.175  43.175  51.203  51.203  59.226  
300.000  41.263  50.245  50.245  59.227  59.227  68.209  
350.000  47.493  57.474  57.474  67.455  67.455  77.437  
400.000  53.700  64.757  64.757  75.819  75.819  86.876  
450.000  59.961  72.030  72.030  84.097  84.097  96.166  
500.000  66.254  79.301  79.301  92.353  92.353  105.400  
750.000  96.686  113.598  113.598  130.516  130.516  147.428  

1.000.000  125.694  144.936  144.936  164.174  164.174  183.415  
1.500.000  180.748  200.873  200.873  220.993  220.993  241.119  
2.000.000  233.881  254.373  254.373  274.869  274.869  295.361  
2.500.000  285.744  308.367  308.367  330.998  330.998  353.621  
3.000.000  335.147  359.125  359.125  383.098  383.098  407.076  
3.500.000  380.361  405.518  405.518  430.680  430.680  455.838  
3.750.000  401.625  427.295  427.295  452.971  452.971  478.641  
3.834.689  408.667  434.499  434.499  460.336  460.336  486.168  

  

(2) Die Zuordnung zu den Honorarzonen wird anhand folgender Bewertungsmerkmale 
ermittelt:  

1. Anzahl der Funktionsbereiche,  

2. Integrationsansprüche ,  

3. technische Ausgestaltung,  

4. Anforderungen an die Technik,  

5. konstruktive Anforderungen.  

(3) Werden Anlagen einer Anlagengruppe verschiedenen Honorarzonen zugeordnet, so ergibt 
sich das Honorar nach Absatz 1 aus der Summe der Einzelhonorare. Ein Einzelhonorar wird 
jeweils für die Anlagen ermittelt, die einer Honorarzone zugeordnet werden. Für die 
Ermittlung des Einzelhonorars ist zunächst für die Anlagen jeder Honorarzone das Honorar zu 
berechnen, das sich ergeben würde, wenn die gesamten anrechenbaren Kosten der 
Anlagengruppe nur der Honorarzone zugeordnet würden, für die das Einzelhonorar berechnet 
wird. Das Einzelhonorar ist dann nach dem Verhältnis der Summe der anrechenbaren Kosten 
der Anlagen einer Honorarzone zu den gesamten anrechenbaren Kosten der Anlagengruppe 
zu ermitteln.  

Teil 5 Übergangs- und Schlussvorschriften  

§ 55 Übergangsvorschrift  

Die Verordnung gilt nicht für Leistungen, die vor ihrem Inkrafttreten vertraglich vereinbart 
wurden; insoweit bleiben die bisherigen Vorschriften anwendbar.  

§ 56 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  



Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. 
März 1991 (BGBl. I S. 533), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10. November 
2001 (BGBl. I S. 2992) geändert worden ist, außer Kraft.  

 

Anlage 1  
Beratungsleistungen – zu § 3 Absatz 1  
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 2 Zu § 3 Absatz 3  
Besondere Leistungen  
2.6 Leistungsbild Gebäude und raumbildende Ausbauten  
Das Leistungsbild kann folgende Besondere Leistungen umfassen:  

2.6.1 Grundlagenermittlung  

– Bestandsaufnahme, Standortanalyse, Betriebsplanung,  

– Aufstellung eines Raumprogramms,  

– Aufstellen eines Funktionsprogramms,  

– Prüfen der Umwelterheblichkeit,  

– Prüfen der Umweltverträglichkeit;  

2.6.2 Vorplanung (Projekt und Planungsvorbereitung)  

– Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten nach grundsätzlich verschiedenen Anforderungen,  

– Ergänzen der Vorplanungsunterlagen auf Grund besonderer Anforderungen, Aufstellen 
eines Finanzierungsplanes,  

– Aufstellen einer Bauwerks- und Betriebs-Kosten-Nutzen-Analyse, Mitwirken bei der 
Kreditbeschaffung,  

Durchführen der Voranfrage (Bauanfrage),  

– Anfertigen von Darstellungen durch besondere Techniken, wie zum Beispiel Perspektiven, 
Muster, Modelle,  

– Aufstellen eines Zeit- und Organisationsplanes,  

– Ergänzen der Vorplanungsunterlagen hinsichtlich besonderer Maßnahmen zur Gebäude- 
und Bauteiloptimierung, die über das übliche Maß der Planungsleistungen hinausgehen, zur 
Verringerung des Energieverbrauchs sowie der Schadstoff- und CO2-Emissionen und zur 
Nutzung erneuerbarer Energien in Abstimmung mit anderen an der Planung fachlich 
Beteiligten. Das übliche Maß ist für Maßnahmen zur Energieeinsparung durch die Erfüllung 
der Anforderungen gegeben, die sich aus Rechtsvorschriften und den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik ergeben;  

2.6.3 Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)  

– Analyse der Alternativen/Varianten und deren Wertung mit Kostenuntersuchung 
(Optimierung),  



– Wirtschaftlichkeitsberechnung,  

– Kostenberechnung durch Aufstellen von Mengengerüsten oder Bauelementkatalog,  

– Ausarbeitung besonderer Maßnahmen zur Gebäude- und Bauteiloptimierung, die über das 
übliche Maß der Planungsleistungen hinausgehen, zur Verringerung des Energieverbrauchs 
sowie der Schadstoff- und CO2-Emissionen und zur Nutzung erneuerbarer Energien in 
Abstimmung mit anderen an der Planung fachlich Beteiligter. Das übliche Maß ist für 
Maßnahmen zur Energieeinsparung durch die Erfüllung der Anforderungen gegeben, die sich 
aus Rechtsvorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik ergeben;  

2.6.4 Genehmigungsplanung  

– Mitwirken bei der Beschaffung der nachbarlichen Zustimmung, Erarbeiten von Unterlagen 
für besondere Prüfverfahren, Fachliche und organisatorische Unterstützung des Bauherrn im 
Widerspruchsverfahren, Klageverfahren oder ähnliches,  

– Ändern der Genehmigungsunterlagen infolge von Umständen, die der Auftragnehmer nicht 
zu vertreten hat;  

2.6.5 Ausführungsplanung  

– Aufstellen einer detaillierten Objektbeschreibung als Baubuch zur Grundlage der 
Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm*,  

– Aufstellen einer detaillierten Objektbeschreibung als Raumbuch zur Grundlage der 
Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm*,  

– Prüfen der vom bauausführenden Unternehmen auf Grund der Leistungsbeschreibung mit 
Leistungsprogramm ausgearbeiteten Ausführungspläne auf Übereinstimmung mit der 
Entwurfsplanung*, Erarbeiten von Detailmodellen,  

– Prüfen und Anerkennen von Plänen Dritter, nicht an der Planung fachlich Beteiligter auf 
Übereinstimmung mit den Ausführungsplänen (zum Beispiel Werkstattzeichnungen von 
Unternehmen, Aufstellungs- und Fundamentpläne von Maschinenlieferanten), soweit die 
Leistungen Anlagen betreffen, die in den anrechenbaren Kosten nicht erfasst sind;  

2.6.6 Vorbereitung der Vergabe  

– Aufstellen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsprogramm unter Bezug auf 
Baubuch/Raumbuch*,  

– Aufstellen von alternativen Leistungsbeschreibungen für geschlossene Leistungsbereiche,  

– Aufstellen von vergleichenden Kostenübersichten unter Auswertung der Beiträge anderer an 
der Planung fachlich Beteiligter;  

2.6.7 Mitwirkung bei der Vergabe  

– Prüfen und Werten der Angebote aus Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm 
einschließlich Preisspiegel*,  



– Aufstellen, Prüfen und Werten von Preisspiegeln nach besonderen Anforderungen;  

2.6.8 Objektüberwachung (Bauüberwachung)  

– Aufstellen, Überwachen und Fortschreiben eines Zahlungsplanes,  

– Aufstellen, Überwachen und Fortschreiben von differenzierten Zeit-, Kosten- oder 
Kapazitätsplänen,  

– Tätigkeit als verantwortlicher Bauleiter, soweit diese Tätigkeit nach jeweiligem Landesrecht 
über die Grundleistungen der Leistungsphase 8 hinausgeht;  

2.6.9 Objektbetreuung und Dokumentation  

– Erstellen von Bestandsplänen,  

– Aufstellen von Ausrüstungs- und Inventarverzeichnissen, Erstellen von Wartungs- und 
Pflegeanweisungen,  

– Objektbeobachtung,  

– Objektverwaltung,  

– Baubegehungen nach Übergabe,  

– Überwachen der Wartungs- und Pflegeleistungen,  

– Aufbereiten des Zahlungsmaterials für eine Objektdatei, Ermittlung und Kostenfeststellung 
zu Kostenrichtwerten, Überprüfen der Bauwerks- und Betriebs-Kosten-Nutzen-Analyse;  

2.6.10 Besondere Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen  

– Maßliches, technisches und verformungsgerechtes Aufmass,  

– Schadenskartierung,  

– Ermitteln von Schadensursachen,  

– Planen und Überwachen von Maßnahmen zum Schutz von vorhandener Substanz,  

– Organisation von und Mitwirkung an Betreuungsmaßnahmen für Nutzer und andere 
Planungsbetroffene,  

– Wirkungskontrollen von Planungsansatz und Maßnahmen im Hinblick auf die Nutzer, 
beispielsweise durch Befragen.  

 



Anlage 3 zu § 5 Absatz 4 Satz 2  
Objektlisten  
   

3.1. Gebäude  
Nachstehende Gebäude werden in der Regel folgenden Honorarzonen zugeordnet:  

3.1.1 Honorarzone I:  

Schlaf- und Unterkunftsbaracken und andere Behelfsbauten für vorübergehende Nutzung, 
Pausenhallen, Spielhallen, Liege- und Wandelhallen, Einstellhallen, Verbindungsgänge, 
Feldscheunen und andere einfache landwirtschaftliche Gebäude, Tribünenbauten, 
Wetterschutzhäuser;  

3.1.2 Honorarzone II:  

Einfache Wohnbauten mit gemeinschaftlichen Sanitär- und Kücheneinrichtungen;  

Garagenbauten, Parkhäuser, Gewächshäuser, geschlossene, eingeschossige Hallen und 
Gebäude als selbständige Bauaufgabe;  

Kassengebäude, Bootshäuser, einfache Werkstätten ohne Kranbahnen, Verkaufslager, Unfall- 
und Sanitätswachen, Musikpavillons;  

3.1.3 Honorarzone III:  

Wohnhäuser, Wohnheime und Heime mit durchschnittlicher Ausstattung;  

Kinderhorte, Kindergärten, Gemeinschaftsunterkünfte, Jugendherbergen, Grundschulen, 
Jugendfreizeitstätten, Jugendzentren, Bürgerhäuser, Studentenhäuser, Altentagesstätten und 
andere Betreuungseinrichtungen, Fertigungsgebäude der metallverarbeitenden Industrie, 
Druckereien, Kühlhäuser;  

Werkstätten, geschlossene Hallen und landwirtschaftliche Gebäude, soweit nicht in 
Honorarzone I, II oder IV erwähnt, Parkhäuser mit integrierten weiteren Nutzungsarten, 
Bürobauten mit durchschnittlicher Ausstattung, Ladenbauten, Einkaufszentren, Märkte und 
Großmärkte, Messehallen, Gaststätten, Kantinen, Mensen, Wirtschaftsgebäude, Feuerwachen, 
Rettungsstationen, Ambulatorien, Pflegeheime ohne medizinisch-technische Ausrüstung, 
Hilfskrankenhäuser;  

Ausstellungsgebäude, Lichtspielhäuser, Turn- und Sportgebäude sowie -anlagen, soweit nicht 
in Honorarzone II oder IV erwähnt;  

 

 



3.1.4 Honorarzone IV:  

Wohnungshäuser mit überdurchschnittlicher Ausstattung, Terrassen- und Hügelhäuser, 
planungsaufwendige Einfamilienhäuser mit entsprechendem Ausbau und Hausgruppen in 
planungsaufwendiger verdichteter Bauweise auf kleineren Grundstücken, Heime mit 
zusätzlichen medizinisch-technischen Einrichtungen, Zentralwerkstätten, Brauereien, 
Produktionsgebäude der Automobilindustrie, Kraftwerksgebäude, Schulen, ausgenommen 
Grundschulen;  

Bildungszentren, Volkshochschulen, Fachhochschulen, Hochschulen, Universitäten, 
Akademien, Hörsaalgebäude, Laborgebäude, Bibliotheken und Archive, Institutsgebäude für 
Lehre und Forschung, soweit nicht in Honorarzone V erwähnt, landwirtschaftliche Gebäude 
mit überdurchschnittlicher Ausstattung, Großküchen, Hotels, Banken, Kaufhäuser, Rathäuser, 
Parlaments- und Gerichtsgebäude sowie sonstige Gebäude für die Verwaltung mit 
überdurchschnittlicher Ausstattung, Krankenhäuser der Versorgungsstufe I und II, 
Fachkrankenhäuser, Krankenhäuser besonderer Zweckbestimmung, Therapie- und 
Rehabilitationseinrichtungen, Gebäude für Erholung, Kur und Genesung, Kirchen, 
Konzerthallen, Museen, Studiobühnen, Mehrzweckhallen für religiöse, kulturelle oder 
sportliche Zwecke;  

Hallenschwimmbäder, Sportleistungszentren, Großsportstätten;  

3.1.5 Honorarzone V:  

Krankenhäuser der Versorgungsstufe III, Universitätskliniken;  

Stahlwerksgebäude, Sintergebäude, Kokereien, Studios für Rundfunk, Fernsehen und Theater, 
Konzertgebäude, Theaterbauten, Kulissengebäude, Gebäude für die wissenschaftliche 
Forschung (experimentelle Fachrichtungen).  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Raumbildende Ausbauten  
Nachstehende raumbildende Ausbauten werden in der Regel folgenden Honorarzonen 
zugeordnet:  

3.3.1 Honorarzone I:  

Innere Verkehrsflächen, offene Pausen-, Spiel- und Liegehallen, einfachste Innenräume für 
vorübergehende Nutzung;  

3.3.2 Honorarzone II:  

Einfache Wohn- Aufenthalts- und Büroräume, Werkstätten; Verkaufslager, Nebenräume in 
Sportanlagen, einfache Verkaufskioske, Innenräume, die unter Verwendung von serienmäßig 
hergestellten Möbeln und Ausstattungsgegenständen einfacher Qualität gestaltet werden;  

3.3.3 Honorarzone III:  

Aufenthalts-, Büro, Freizeit-, Gaststätten-, Gruppen-, Wohn-, Sozial-, Versammlungs- und 
Verkaufsräume, Kantinen sowie Hotel-, Kranken-, Klassenzimmer und Bäder mit 
durchschnittlichem Ausbau, durchschnittlicher Ausstattung oder durchschnittlicher 
technischer Einrichtung, Messestände bei Verwendung von System- oder Modulbauteilen, 
Innenräume mit durchschnittlicher Gestaltung, die zum überwiegenden Teil unter 
Verwendung von serienmäßig hergestellten Möbeln und Ausstattungsgegenständen gestaltet 
werden;  

3.3.4 Honorarzone IV:  

Wohn-, Aufenthalts-, Behandlungs-, Verkaufs-, Arbeits-, Bibliotheks-, Sitzungs-, 
Gesellschafts-, Gaststätten-, Vortragsräume, Hörsäle, Ausstellungen, Messestände, 
Fachgeschäfte soweit nicht in Honorarzone II oder III erwähnt, Empfangs- und Schalterhallen 
mit überdurchschnittlichem Ausbau, gehobener Ausstattung oder überdurchschnittlichen 
technischen Einrichtungen, z. B. in Krankenhäusern, Hotels, Banken, Kaufhäusern, 
Einkaufszentren oder Rathäusern, Parlaments- und Gerichtssäle, Mehrzweckhallen für 
religiöse, kulturelle oder sportliche Zwecke, Raumbildende Ausbauten von Schwimmbädern 
und Wirtschaftsküchen;  

Kirchen, Innenräume mit überdurchschnittlicher Gestaltung unter Mitverwendung von 
serienmäßig hergestellten Möbeln und Ausstattungsgegenstände gehobener Qualität;  

3.3.5 Honorarzone V:  

Konzert- und Theatersäle; Studioräume für Rundfunk, Fernsehen und Theater; Geschäfts- und 
Versammlungsräume mit anspruchsvollem Ausbau, aufwendiger Ausstattung oder sehr hohen 
technischen Ansprüchen, Innenräume der Repräsentationsbereiche mit anspruchsvollem 
Ausbau, aufwendiger Ausstattung oder mit besonderen Anforderungen an die technischen 
Einrichtungen.  



Anlage 11 zu den §§ 33 und 38 Absatz 2:  
Leistungen im Leistungsbild Gebäude und 
raumbildende Ausbauten sowie im 
Leistungsbild Freianlagen  

   

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung  

a) Klären der Aufgabenstellung  

b) Beraten zum gesamten Leistungsbedarf  

c) Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich 
Beteiligter  

d) Zusammenfassen der Ergebnisse  

   

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)  

a) Analyse der Grundlagen  

b) Abstimmen der Zielvorstellungen (Randbedingungen, Zielkonflikte)  

c) Aufstellen eines planungsbezogenen Zielkatalogs (Programmziele)  

d) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der alternativen 
Lösungsmöglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und 
Bewertung, zum Beispiel versuchsweise zeichnerische Darstellungen, Strichskizzen, 
gegebenenfalls mit erläuternden Angaben  

e) Integrieren der Leistungen anderer an der Planung fachlich Beteiligter  

f) Klären und Erläutern der wesentlichen städtebaulichen, gestalterischen, funktionalen, 
technischen, bauphysikalischen, wirtschaftlichen, energiewirtschaftlichen (zum Beispiel 
hinsichtlich rationeller Energieverwendung und der Verwendung erneuerbarer Energien) und 
landschaftsökologischen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen, sowie der Belastung 
und Empfindlichkeit der betroffenen Ökosysteme  

g) Vorverhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die 
Genehmigungsfähigkeit  

h) bei Freianlagen: Erfassen, Bewerten und Erläutern der ökosystemaren Strukturen und 
Zusammenhänge, zum Beispiel Boden, Wasser, Klima, Luft, Pflanzen- und Tierwelt, sowie 
Darstellen der räumlichen und gestalterischen Konzeption mit erläuternden Angaben, 



insbesondere zur Geländegestaltung, Biotopverbesserung und -vernetzung, vorhandenen 
Vegetation, Neupflanzung, Flähenverteilung der Grün-, Verkehrs-, Wasser-, Spiel- und 
Sportflächen; ferner Klären der Randgestaltung und der Anbindung an die Umgebung  

i) Kostenschätzung nach DIN 276 oder nach dem wohnungs-rechtlichen Berechnungsrecht  

j) Zusammenstellen aller Vorplanungsergebnisse  

   

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)  

a) Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer zeichnerischen 
Lösung) unter Berücksichtigung städtebaulicher, gestalterischer, funktionaler, technischer, 
bauphysikalischer, wirtschaftlicher, energiewirtschaftlicher (zum Beispiel hinsichtlich 
rationeller Energieverwendung und der Verwendung erneuerbarer Energie) und 
landschaftsökologischer Anforderungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter bis zum vollständigen Entwurf  

b) Integrieren der Leistungen anderer an der Planung fachlich Beteiligter  

c) Objektbeschreibung mit Erläuterung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach 
Maßgabe der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung  

d) Zeichnerische Darstellung des Gesamtentwurfs, zum Beispiel durchgearbeitete, 
vollständige Vorentwurfs- und/oder Entwurfszeichnungen (Maßstab nach Art und Größe des 
Bauvorhabens; bei Freianlagen: im Maßstab 1:500 bis 1:100, insbesondere mit Angaben zur 
Verbesserung der Biotopfunktion, zu Vermeidungs-, Schutz-, Pflege und 
Entwicklungsmaßnahmen sowie zur differenzierten Bepflanzung; bei raumbildenden 
Ausbauten: im Maßstab 1:50 bis 1:20, insbesondere mit Einzelheiten der Wandabwicklungen, 
Farb-, Licht- und Materialgestaltung), gegebenenfalls auch Detailpläne mehrfach 
wiederkehrender Raumgruppen  

e) Verhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die 
Genehmigungsfähigkeit  

f) Kostenberechnung nach DIN 276 oder nach dem wohnungsrechtlichen Berechnungsrecht  

g) Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung  

h) Zusammenfassen aller Entwurfsunterlagen  

   

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung  

a) Erarbeiten der Vorlagen für die nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen 
Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und 
Befreiungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 
sowie noch notwendiger Verhandlungen mit Behörden  



b) Einreichen dieser Unterlagen  

c) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und 
Berechnungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter  

d) bei Freianlagen und raumbildenden Ausbauten: Prüfen auf notwendige Genehmigungen, 
Einholen von Zustimmungen und Genehmigungen  

   

Leistungsphase 5: Ausführungsplanung  

a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphase 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und 
Darstellung der Lösung) unter Berücksichtigung städtebaulicher, gestalterischer, funktionaler, 
technischer, bauphysikalischer, wirtschaftlicher, energiewirtschaftlicher (zum Beispiel 
hinsichtlich rationeller Energieverwendung und der Verwendung erneuerbarer Energien) und 
landschaftsökologischer Anforderungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung  

b) Zeichnerische Darstellung des Objekts mit allen für die Ausführung notwendigen 
Einzelangaben, zum Beispiel endgültige, vollständige Ausführungs-, Detail- und 
Konstruktionszeichnungen im Maßstab 1:50 bis 1:1, bei Freianlagen je nach Art des 
Bauvorhabens im Maßstab 1 : 200 bis 1:50, insbesondere Bepflanzungspläne, mit den 
erforderlichen textlichen Ausführungen  

c) Bei raumbildenden Ausbauten: Detaillierte Darstellung der Räume und Raumfolgen im 
Maßstab 1:25 bis 1:1, mit den erforderlichen textlichen Ausführungen; Materialbestimmung  

d) Erarbeiten der Grundlagen für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und 
Integrierung ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung  

e) Fortschreiben der Ausführungsplanung während der Objektausführung  

   

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe  

a) Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen als Grundlage für das Aufstellen von 
Leistungsbeschreibungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich 
Beteiligter  

b) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach 
Leistungsbereichen  

c) Abstimmen und Koordinieren der Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich 
Beteiligten  

   

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe  



a) Zusammenstellen der Vergabe- und Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche  

b) Einholen von Angeboten  

c) Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach 
Teilleistungen unter Mitwirkung aller während der Leistungsphasen 6 und 7 fachlich 
Beteiligten  

d) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der 
Vergabe mitwirken  

e) Verhandlung mit Bietern  

f) Kostenanschlag nach DIN 276 aus Einheits- oder Pauschalpreisen der Angebote  

g) Kostenkontrolle durch Vergleich des Kostenanschlags mit der Kostenrechnung  

h) Mitwirken bei der Auftragserteilung  

   

Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung)  

a) Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der Baugenehmigung 
oder Zustimmung, den Ausführungsplänen und den Leistungsbeschreibungen sowie mit den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vorschriften  

b) Überwachen der Ausführung von Tragwerken nach § 50 Absatz 2 Nummer 1 und 2 auf 
Übereinstimmung mit den Standsicherheitsnachweis  

c) Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten  

d) Überwachung und Detailkorrektur von Fertigteilen  

e) Aufstellen und Überwachen eines Zeitplanes (Balkendiagramm)  

f) Führen eines Bautagebuches  

g) Gemeinsames Aufmass mit den bauausführenden Unternehmen  

h) Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und 
Objektüberwachung fachlich Beteiligter unter Feststellung von Mängeln  

i) Rechnungsprüfung  

j) Kostenfeststellung nach DIN 276 oder nach dem wohnungsrechtlichen Berechnungsrecht  

k) Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran  

l) Übergabe des Objekts einschließlich Zusammenstellung und Übergabe der erforderlichen 
Unterlagen, zum Beispiel Bedienungsanleitungen, Prüfprotokolle  



m) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche  

n) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mängel  

o) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden 
Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag  

   

Leistungsphase 9: Objektbetreuung und Dokumentation  

a) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für 
Mängelansprüche gegenüber den bauausführenden Unternehmen  

b) Überwachen der Beseitigung von Mängeln, die innerhalb der Verjährungsfristen für 
Mängelansprüche, längstens jedoch bis zum Ablauf von vier Jahren seit Abnahme der 
Bauleistungen auftreten  

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen  

d) Systematische Zusammenstellung der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen 
Ergebnisse des Objekts  
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